
	 KlinikRente im MetallPensionsfonds nach § 3 Nr. 63 EStG

Informationen für Arbeitgeber

Informationen zur betrieblichen Altersversorgung
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Ausscheiden aus der Firma / 
Arbeitgeberwechsel
Bei einer durch den Arbeitgeber fi-
nanzierten Versorgung: Die Ansprü-
che bleiben erhalten, sofern die oder 
der Beschäftigte das 21. Lebensjahr 
vollendet und die Zusage mindes-
tens drei Jahre bestanden hat (ge-
setzliche Unverfallbarkeit). In der 
Versorgungszusage kann zuguns-
ten der oder des Beschäftigten auch 
von dieser Regelung abgewichen 
und beispielsweise die sofortige Un-
verfallbarkeit der Ansprüche vertrag-
lich vereinbart werden. Bei Entgel-
tumwandlung: Beschäftigte haben 
von Beginn an einen unwiderrufli-
chen Anspruch auf die versicherten 
Leistungen. Dies gilt auch für den 
gesetzlichen Arbeitgeberzuschuss. 
Bei Ausscheiden bleiben die Versor-
gungsansprüche gemäß der verein-
barten Versorgungszusage erhalten. 
Für bestehende unverfallbare An-
sprüche haben Mitarbeitende einen 
Rechtsanspruch auf Übertragung der 
Versorgung auf den Versorgungs-
träger des neuen Arbeitgebers. Es 
besteht auch die Möglichkeit, den 
Vertrag privat (beitragsfrei oder bei-
tragspflichtig) fortzuführen.

Bezugsrecht im Todesfall
Sieht die Versorgung Leistungen für 
den Todesfall vor, sind standardmä-
ßig in der genannten Reihenfolge be-
zugsberechtigt: 

1	 Der Ehegatte / die Ehegattin 
bzw. der Lebenspartner / die Le-
benspartnerin einer eingetragenen 
Lebenspartnerschaft 

2	 Die kindergeldberechtigten Kinder 

3	 Der namentlich benannte Lebens-
gefährte bzw. die Lebensgefährtin 
oder der Lebenspartner bzw. die 
Lebenspartnerin in einer nicht ein-
getragenen Lebenspartnerschaft 

4	 Falls keine dieser Personen vor-
handen ist und eine Leistung als 
Sterbegeld gezahlt wird: Sterbe-
geld (maximal 8.000 Euro) an die 
vom Arbeitgeber benannten Be-
rechtigten, ansonsten die Erben. 

Zum Bezugsrecht können auch ab-
weichende Vereinbarungen mit ge-
sonderter Erklärung getroffen werden.

Bürgergeld (Arbeitslosigkeit)
Anwartschaften auf betriebliche Al-
tersversorgung nach dem Betriebs-
rentengesetz (siehe „Ausscheiden“) 
sind nicht verwertbar und werden 
grundsätzlich nicht auf das Bürgergeld 
angerechnet.

Elternzeit
Siehe entgeltlose Dienstzeiten.

Entgeltlose Dienstzeiten
Mitarbeitende können sich während 
einer entgeltlosen Dienstzeit den 
Versicherungsschutz in voller Höhe 
erhalten, indem sie die Beiträge aus 
privaten Mitteln weiterzahlen. Eben-
so kann der Arbeitgeber die Fortzah-
lung während entgeltloser Dienst-
zeiten vorsehen und die Beiträge in 
diesem Fall vollständig tragen. Sie 
haben auch die Option, die Beitrags-
zahlung für diesen Zeitraum, zu re-
duzieren oder einzustellen (bei Ver-
ringerung der Leistungen) und den 
Vertrag danach in der Regel wieder 
beitragspflichtig fortzuführen. Ganz 
oder teilweise nicht gezahlte Beiträge 
können in einem Betrag nachgezahlt 
werden, um die ursprünglich verein-
barte Leistungshöhe nicht zu verrin-
gern, siehe Nachdotierung.

Finanzieller Engpass
Wenn sich Beschäftigte die Beiträge 
nicht mehr leisten können, besteht 
die Möglichkeit, die Beitragszahlung 
temporär oder dauerhaft einzustellen 
bzw. zu reduzieren. Jedoch reduzie-
ren sich dadurch die Versorgungs-
leistungen, sofern keine Nachzah-
lung der abweichenden Beiträge 
erfolgt, was jederzeit möglich ist, sie-
he Nachdotierung.
 
Gesetzlicher Arbeitgeber-
zuschuss
Seit dem 01.01.2019 gilt für neue, 
seit dem 01.01.2022 für bestehende 
Versorgungen: Wenn die Entgeltum-
wandlung in eine Direktversicherung, 
Pensionskasse oder einen Pensions-
fonds (§ 3 Nr. 63 EStG, § 40b EStG 

a.F.) sozialabgabenfrei (d. h. bis max. 
4 % der BBG gRV) ist, ist der Arbeit-
geber zu einem Zuschuss i. H. v. bis 
zu 15 % des umgewandelten Ent-
gelts, soweit er durch die Entgeltum-
wandlung Sozialversicherungsbei
träge einspart, verpflichtet. Dieser 
Arbeitgeberzuschuss ist dabei steu-
er- und sozialversicherungsrechtlich 
wie Entgeltumwandlung zu behan-
deln. Von dieser Regelung können 
Tarifverträge abweichen.

Grundsicherung im Alter
Rentnerinnen und Rentner, deren re-
gelmäßige Einnahmen sowie vor-
handenes Vermögen nicht für den 
notwendigen Lebensunterhalt aus-
reichen, haben einen Anspruch auf 
Grundsicherung (eine Leistung der 
Sozialhilfe). Renten aus einer freiwil-
ligen zusätzlichen Altersvorsorge, wie 
zum Beispiel bAV-Leistungen, werden 
– im Jahr 2025 bis zu einem Monats-
betrag von 281,50 Euro – nicht auf die 
Grundsicherung angerechnet.

Insolvenz des Arbeitgebers
Sollte der Arbeitgeber insolvent wer-
den, bleibt die Versorgung bei unver-
fallbaren Ansprüchen unberührt (sie-
he Ausscheiden). Der Vertrag kann 
somit fortgeführt werden, soweit der 
oder dem Beschäftigten hierzu die 
Möglichkeit eingeräumt wurde. Für 
die Insolvenzsicherung gesetzlich 
unverfallbarer Ansprüche und laufen-
der Renten werden von MetallRente 
automatisch Beiträge an den Pensi-
ons-Sicherungs-Verein (PSVaG) ge-
zahlt, wenn die oder der Beschäftigte 
dem Betriebsrentengesetz unterliegt. 
Im Regelfall werden die PSV-Beiträ-
ge den Erträgen des Pensionsfonds 
entnommen und gehen nicht zu Las-
ten des Arbeitgebers.

Kapitalauszahlung
Anstatt einer lebenslangen Rente 
kann zum Rentenbeginn eine einma-
lige Kapitalzahlung in Höhe von 30 % 
oder 100 % des dann vorhandenen 
Versorgungskapitals erfolgen. Voraus-
setzung hierfür ist die rechtzeitige Be-
antragung vor dem vereinbarten Ren-
tenbeginn. Auch Rentenansprüche 
von bezugsberechtigten Hinterbliebe-
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nen können kapitalisiert werden, wenn 
dies vor Auszahlung der ersten Rente 
beantragt wird. Eine Kapitalauszah-
lung kann sich je nach Gestaltung der 
Einkommenssituation und des Aus-
zahlungszeitpunkts ungünstiger auf 
die Besteuerung und die Beitrags-
pflicht der Betriebsrentenbezüge aus-
wirken. Eine Kapitalauszahlung sollte 
deshalb vorab mit einem Steuerbera-
ter geprüft werden.

Krankheit (längere)
Siehe entgeltlose Dienstzeiten

Nachdotierung
Für entgeltlose Dienstzeiten (Aus-
landsaufenthalt, Elternzeit etc.) bei 
bestehendem ersten Dienstverhält-
nis können Nachdotierungen für den 
ausgebliebenen Aufbau einer betrieb-
lichen Altersversorgung steuerfrei 
nachgeholt werden. Pro Dienstjahr, in 
dem im Inland kein steuerpflichtiger 
Arbeitslohn bezogen wurde, können 8 
% der Beitragsbemessungsgrenze in 
der allgemeinen Deutschen Renten-
versicherung für Deutschland West 
(BBG) steuerfrei nachdotiert werden. 
Insgesamt ist die Nachdotierung auf 
zehn Kalenderjahre begrenzt, wobei 
nur volle Kalenderjahre in Ansatz ge-
bracht werden können. Maßgebend 
ist immer die jeweils aktuelle BBG 
des Jahres der Nachdotierung. Die 
Nachdotierungen sind im Rahmen 
der üblichen 4 % der BBG sozialver-
sicherungsfrei. Eine gesonderte sozi-
alversicherungsrechtliche Flankierung 
für den Nachdotierungsbetrag gibt es 
nicht. 

Privatinsolvenz (des
Versorgungsberechtigten)
Während der Anwartschaftsphase be-
steht im Fall einer Privatinsolvenz in 
der Regel keine Zugriffsmöglichkeit 
des Insolvenzverwalters auf die beste-
henden Ansprüche der betrieblichen 
Altersversorgung. Während der Leis-
tungsphase fallen die oberhalb eines 
pfändungsfreien Betrages insgesamt 
zur Verfügung stehenden Rentenleis-
tungen in die Insolvenzmasse. Kapi-
talzahlungen fallen komplett in die In-
solvenzmasse.

Rentenanpassung
Eine Rentenanpassung gemäß § 16 
BetrAVG durch den Arbeitgeber ist 
nicht gesetzlich vorgeschrieben, weil 
die Betriebsrente im MetallPensions-
fonds als Beitragszusage mit Min-
destleistung zugesagt wird.

Rentenbeginn (flexibel)
Die Rente bzw. das Kapital kann in-
nerhalb eines längeren Zeitraumes, 
frühestens nach vollendetem 62. 
Lebensjahr, abgerufen werden. Die 
Rente verringert sich bei vorzeitiger 
Inanspruchnahme und erhöht sich 
ggf. bei späterem Abruf bis höchs-
tens zum 75. Geburtstag. Im Rahmen 
dieser Grenzen können Beschäftigte 
den Rentenbeginn frei wählen. Dies 
muss nur rechtzeitig vor dem ver-
einbarten Rentenbeginn angegeben 
werden.

Sozialversicherung
Die Beiträge sind bis zu 4 % der Bei-
tragsbemessungsgrenze in der all-
gemeinen Deutschen Rentenver-
sicherung für Deutschland West 
sozialversicherungsfrei. Wenn der 
Beitrag (z. B. aufgrund eines Arbeit-
geberzuschusses) höher ist, werden 
in der Anwartschaftsphase Beiträge 
zur Sozialversicherung erhoben. 

Die Entgeltumwandlung führt zu ei-
ner reduzierten Bemessungsgrund-
lage für die Leistungen aus den ge-
setzlichen Sozialversicherungen (bei 
Renten-, Kranken-, Arbeitslosen- und 
Unfallversicherung) und ggf. anderen 
Sozialleistungen (z.  B. Elterngeld). 
Dadurch kann es später zu entspre-
chend geringeren Leistungen aus 
diesen Systemen kommen. Des Wei-
teren kann die Entgeltumwandlung 
zu einer Beitragspflicht in der gesetz-
lichen Krankenversicherung führen. 
Die Versorgungsleistungen aus einer 
betrieblichen Altersversorgung unter-
liegen der Beitragspflicht in der ge-
setzlichen Kranken- und Pflegeversi-
cherung, wenn der Rentner bzw. die 
Rentnerin in einer gesetzlichen Kran-
kenversicherung pflicht- oder freiwil-
lig versichert ist. 

Die Höhe der Beiträge an die priva-
te Krankenversicherung ist einkom-
mensunabhängig und erhöht sich da-
her nicht aufgrund der Zahlung von 
Versorgungsleistungen. Wer pflicht-
versichert ist, muss nur auf den Teil 
der monatlichen Betriebsrenten-
ansprüche Krankenversicherungs-
beiträge zahlen, der den gültigen 
Freibetrag (2025: 187,25 Euro im 
Monat) übersteigt. Bei einer Kapital-
auszahlung wird das Versorgungska-
pital auf einen fiktiven Zeitraum von 
120 Monaten verteilt und monatlich 
zehn Jahre lang der entsprechende 
Beitrag gezahlt (2025: 120 x 187,25 

Euro = 22.470 Euro). Beiträge zur 
Pflegeversicherung müssen jedoch 
auf die gesamte Betriebsrente abge-
führt werden, wenn diese höher als 
die aktuelle Freigrenze (2025: 187,25 
Euro im Monat) ist.

Steuer
Die Beiträge sind nach § 3 Nr. 63 
EStG einkommensteuerfrei, wenn sie 
im Rahmen eines ersten Dienstver-
hältnisses (Steuerklasse I – V) gezahlt 
werden, und soweit sie im Kalender-
jahr insgesamt 8  % der BBG nicht 
übersteigen. Die Alters-, Berufsunfä-
higkeits- und Hinterbliebenenleistun-
gen sind als sonstige Einkünfte voll zu 
versteuern, soweit sie auf Altersvor-
sorgebeiträgen beruhen, die gemäß § 
3 Nr. 63 EStG steuerfrei belassen wur-
den (§ 22 Nr. 5 EStG), also Bruttoent-
gelt umgewandelt wurde.

Versorgungsunterlagen
Zusätzlich zu den Vertragsunterlagen 
mit allen Informationen zu der Ver-
sorgung erhalten die Versorgungsbe-
rechtigten jedes Jahr eine Standmit-
teilung, aus der die Entwicklung der 
Betriebsrentenanwartschaften her-
vorgeht. Die Standmitteilung ist Be-
schäftigten weiterzugeben.

Zusageart
Bei einer Beitragszusage mit Mindest-
leistung sagt der Arbeitgeber zu, be-
stimmte Beiträge in eine Versorgung 
einzubringen. Die Höhe der Leistun-
gen ergibt sich mindestens aus der 
Summe der eingezahlten Beiträge ab-
züglich von Beiträgen, die ggf. für eine 
Zusatzabsicherung biometrischer Ri-
siken verbraucht wurden.


